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Bundesrats-Drucksache: 140/21 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bun-
desregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parla-
mentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag (BT-Drs. 19/1837) in 
seiner 72. Sitzung am 3. März 2021 mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Erprobung von Verfah-
ren eines Registerzensus und zur Änderung statistikrechtlicher Vorschriften (BR-Drs. 140/21) 
befasst. 

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes getrof-
fen: 

„Zensus liefern Basisdaten zu Bevölkerung, Erwerbstätigkeit und Wohnsituation, auf denen 
politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Planungsprozesse aufbauen und die ein nach-
haltiges Regierungshandeln erst ermöglichen. Die Managementregeln und Indikatoren der nati-
onalen Nachhaltigkeitsstrategie sind insofern einschlägig, als Bevölkerungszahlen als Bezugs-
größe für sechs der Schlüsselindikatoren verwendet werden.“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist gegeben. 

Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung ist plausibel. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 3. März 2021 

Sybille Benning, MdB
Berichterstatterin 

 Dr. Christoph Hoffmann, MdB 
Berichterstatter 

19. Wahlperiode 

Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 
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